
 

Vorvertragliche Offenlegung für die in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und 

Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukte  

 
Name des Produkts: Robeco Multi Asset Sustainable  
Kennung der juristischen Person:  

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch dieses 

Finanzprodukt gefördert?  

 

Verfolgt dieses Finanzprodukt ein nachhaltiges Anlageziel?  

Ja Nein 

Es wird ein Minimum an 

nachhaltigen Investitionen mit 

ökologischer Zielsetzung tätigen: 
___% 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

eingestuft werden 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

eingestuft werden 

 

Es fördert ökologische/soziale (E/S) 
Merkmale und hat zwar nicht das Ziel einer 
nachhaltigen Investition, wird aber einen 
Mindestanteil von 50 % an nachhaltigen 
Investitionen haben. 
  

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

eingestuft werden  

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
eingestuft werden 
 
mit einem sozialen Ziel 

 
Es wird ein Minimum an 

nachhaltigen Investitionen mit 

sozialer Zielsetzung tätigen: ___%  

Es fördert E/S-Eigenschaften, wird aber keine 
nachhaltigen Investitionen tätigen  

 

Nachhaltigkeitsindi-
katoren messen, 
wie die durch das Fi-
nanzprodukt geför-
derten ökologischen 
oder sozialen Eigen-
schaften erreicht 
werden. 

Eine nachhaltige In-
vestition ist eine In-
vestition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zu einem ökolo-
gischen oder sozia-
len Ziel beiträgt, vo-
rausgesetzt, dass die 
Investition kein öko-
logisches oder sozia-
les Ziel wesentlich 
beeinträchtigt und 
dass die Unterneh-
men, in die inves-
tiert wird, eine gute 
Unternehmensfüh-
rung praktizieren.

Die EU-Taxonomie 
ist ein Klassifizie-
rungssystem, das in 
der Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegt 
ist und eine Liste 
ökologisch nachhal-
tiger Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
enthält keine Liste 
der sozial nachhalti-
gen Wirtschaftstätig-
keiten. Nachhaltige 
Investitionen mit ei-
nem ökologischen 
Ziel können mit der 
Taxonomie überein-
stimmen oder nicht.  



 

 

 

 

 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden verwendet, um die Erreichung der einzelnen 

ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen, die durch dieses Finanzprodukt 

gefördert werden? 

 

 

 

 

 

 

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise zu 

tätigen beabsichtigt, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?  



Inwiefern schaden die nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise zu 

tätigen beabsichtigt, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele 

erheblich?  

Wie wurden die Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
berücksichtigt?  

 
Wie werden die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte in 
Einklang gebracht? Details:  



 

Berücksichtigt dieses Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren? 

Ja, ______  

 

o 

- 
- 

- 

- 

o 
- 
- 

o 

- 

- 

- 

Die wichtigsten ne-
gativen Auswirkun-
gen sind die bedeu-
tendsten negativen 
Auswirkungen von 
Investitionsentschei-
dungen auf Nachhal-
tigkeitsfaktoren in 
Bezug auf Umwelt-, 
Sozial- und Arbeit-
nehmerbelange, Ach-
tung der Menschen-
rechte sowie Korrup-
tions- und Beste-
chungsbekämpfung. 

Die EU-Taxonomie legt einen Grundsatz fest, der besagt, dass Investitionen, die an der Ta-
xonomie ausgerichtet sind, die Ziele der EU-Taxonomie nicht wesentlich beeinträchtigen 
dürfen, und wird von spezifischen EU-Kriterien begleitet.  
 
Der Grundsatz "keinen nennenswerten Schaden anrichten" gilt nur für die dem Finanzpro-
dukt zugrunde liegenden Anlagen, die den EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-
schaftstätigkeiten Rechnung tragen. Die Anlagen, die dem restlichen Teil dieses Finanzpro-
dukts zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-
schaftstätigkeiten nicht. 
 
 Auch alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen die ökologischen und sozialen Ziele 
nicht wesentlich beeinträchtigen.  



Nein  

 

Welche Anlagestrategie verfolgt dieses Finanzprodukt?  

 
Welches sind die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der 

Investitionen verwendet werden, um jedes der durch dieses Finanzprodukt geförderten 

ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen? 

 

 

 

 

 

Die Anlagestrategie 
dient als Richt-
schnur für Anlage-
entscheidungen, die 
auf Faktoren wie 
Anlageziele und Risi-
kotoleranz beruhen. 

https://www.robeco.com/docm/docu-exclusion-policy.pdf
https://www.robeco.com/docm/docu-exclusion-list.pdf
https://www.robeco.com/docm/docu-exclusion-policy.pdf
https://www.robeco.com/docm/docu-exclusion-list.pdf
https://www.robeco.com/docm/docu-exclusion-list.pdf


 

Wie hoch ist der zugesagte Mindestsatz, um den Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen zu verringern?  

Wie werden die guten Unternehmensführungspraktiken der Unternehmen, in die 

investiert wird, bewertet  

Wie sieht die geplante Vermögensaufteilung für dieses Finanzprodukt aus?  

Die Asset Alloca-
tion beschreibt 
den Anteil der In-
vestitionen in be-
stimmte Vermö-
genswerte. 

Die auf die Taxono-
mie ausgerichteten 
Aktivitäten werden 
als Anteil ausge-
drückt: 
-  Umsatz, der den 

Anteil der Einnah-
men aus umwelt-
freundlichen Akti-
vitäten von Unter-
nehmen, in die in-
vestiert wird, wi-
derspiegelt 

- Investitionsausga-
ben (CapEx), die 
die von den Unter-
nehmen, in die in-
vestiert wird, getä-
tigten grünen In-
vestitionen zeigen, 
z. B. für den Über-
gang zu einer grü-
nen Wirtschaft.  

- betriebliche Aus-
gaben (OpEx), die 
die umweltfreund-
lichen betriebli-
chen Aktivitäten 
der Unternehmen, 
in die investiert 
wird, widerspie-
geln. 

Zu den Praktiken der 
guten Unterneh-
mensführung gehö-
ren solide Manage-
mentstrukturen, die 
Beziehungen zu den 
Beschäftigten, die 
Vergütung der Mit-
arbeiter und die Ein-
haltung der Steuer-
vorschriften.  
 

#1 Ausgerichtet auf E/S-Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der 
durch das Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale eingesetzt werden. 
 

#2Sonstige umfasst die übrigen Anlagen des Finanzprodukts, die weder an den ökologischen oder sozia-
len Merkmalen ausgerichtet sind noch als nachhaltige Anlagen gelten. 
 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf E/S-Merkmale umfasst: 
- Die Unterkategorie #1A Nachhaltig umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen 
Zielen.  
- Die Unterkategorie #1B Sonstige E/S-Merkmale deckt Investitionen ab, die sich an ökologischen oder 
sozialen Merkmalen orientieren, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Investments

#1Aligned with E/S 
characteristics

80%

#1A Sustainable
50%

Taxonomy-aligned

Other environmental

Social#1B Other E/S 
characteristics

30%

#2 Other
0-20%



Wie werden durch den Einsatz von Derivaten die durch das Finanzprodukt geförderten 
ökologischen oder sozialen Eigenschaften erreicht?   

 

 
Inwieweit sind nachhaltige Investitionen mit ökologischer Zielsetzung 
mindestens mit der EU-Taxonomie vereinbar?  
 

 
Investiert das Finanzprodukt in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas 

und/oder Kernenergie, die der EU-Taxonomie1 entsprechen? 

 Ja:  

  In fossilem Gas  In Kernenergie 

 Nein 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um der EU-
Taxonomie zu ent-
sprechen, umfas-
sen die Kriterien 
für fossiles Gas 
Emissionsbegren-
zungen und die 
Umstellung auf er-
neuerbare Ener-
gien oder kohlen-
stoffarme Brenn-
stoffe bis Ende 
2035. Für die Kern-
energie umfassen 
die Kriterien um-
fassende Sicher-
heits- und Ab-
fallentsorgungs-
vorschriften. 

Ermöglichende Tä-
tigkeiten verset-
zen andere Tätig-
keiten unmittelbar 
in die Lage, einen 
wesentlichen Bei-
trag zu einem Um-
weltziel zu leisten. 
Übergangstätigkei-
ten sind Tätigkeiten, 
für die es noch keine 
kohlenstoffarmen 
Alternativen gibt 
und die unter ande-
rem Treibhaus-
gasemissionswerte 
aufweisen, die der 
besten Leistung ent-
sprechen. 

 
 



Die beiden folgenden Diagramme zeigen in grüner Farbe den Mindestprozentsatz der Anlagen, die an die 

EU-Taxonomie angepasst sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-

Anpassung von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomie-Anpassung in Bezug auf 

alle Anlagen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während das zweite Diagramm die 

Taxonomie-Anpassung nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts außer Staatsanleihen zeigt. 

  

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Engagements gegenüber 

Staaten. 

 
 
Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangs- und Fördermaßnahmen? 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit ökologischer 

Zielsetzung, die nicht auf die EU-Taxonomie abgestimmt sind?  

Wie hoch ist der Mindestanteil an sozial nachhaltigen Investitionen? 
 

 

x%

100%

1. Taxonomie-Anpassung von Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen

Taxonomy-aligned: Fossil gas

Taxonomy-aligned: Nuclear

Taxonomy-aligned (no fossil,
gas & nuclear)
Non Taxonomy-aligned

x%

100%

1. Taxonomie-Anpassung von Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen

Taxonomy-aligned: Fossil gas

Taxonomy-aligned: Nuclear

Taxonomy-aligned (no fossil,
gas & nuclear)
Non Taxonomy-aligned

    sind 
nachhaltige 
Investitionen mit 
ökologischer 
Zielsetzung, die die 
Kriterien für 
ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeite
n gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen.  



 
Welche Investitionen fallen unter "#2 Sonstige", welchen Zweck verfolgen sie 
und gibt es Mindestanforderungen an die Umwelt- und Sozialverträglichkeit? 
 

 

 

Ist ein bestimmter Index als Referenzmaßstab vorgesehen, um festzustellen, ob 

dieses Finanzprodukt mit den von ihm geförderten ökologischen und/oder 

sozialen Merkmalen in Einklang steht?  

 

Wie wird die Referenzbenchmark kontinuierlich mit den einzelnen ökologischen oder 

sozialen Merkmalen, die durch das Finanzprodukt gefördert werden, in Einklang 

gebracht?  

 

Wie wird die Anpassung der Anlagestrategie an die Methodik des Indexes kontinuierlich 

sichergestellt? 

 

Wie unterscheidet sich der benannte Index von einem relevanten breiten Marktindex? 

 

Wo ist die Methodik für die Berechnung des benannten Indexes zu finden? 

 

 

Wo kann ich online weitere produktspezifische Informationen finden? 

o Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf der Website: 

o 

o 

   

Bei den Referenz-
werten handelt es 
sich um Indizes, 
mit denen gemes-
sen wird, ob das Fi-
nanzprodukt die 
von ihnen geför-
derten ökologi-
schen oder sozia-
len Eigenschaften 
erreicht. 

https://www.robeco.com/en/funds/
https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-principal-adverse-impact-statement.pdf
https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-good-governance-policy.pdf

